
Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz des 
Baumbestandes in der Stadt Rheine vom 04. Mai 1999 

 

Darstellung der Änderungen und Aktualisierungen gegenüber der bisher, seit 05. November 
2002 geltenden 1. Änderungssatzung der Baumschutzsatzung der Stadt Rheine. 

Stand: 26.04.2021 

 

 

Für die 2. Änderungssatzung der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt 
Rheine vom 4. Mai 1999 wird die Präambel wie folgt mit aktuellen Rechtsbezügen formuliert: 

Aufgrund des § 49 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW) vom 21. Juli 2000 in der Fassung vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 934), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. 
März 2019 (GV. NRW. S. 193, 214) und der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Buchstabe f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Rheine durch 
Beschluss vom ………… 2021 die 2. Änderungssatzung zur Satzung zum Schutz des 
Baumbestandes in der Stadt Rheine vom 04. Mai 1999 beschlossen. 

 

§ 1  -  Gegenstand der Satzung  
bleibt unverändert 

 



 

In § 2 Abs. 2 werden folgende Rechtsbezüge geändert: 

§ 16 Abs. 1 LG  =  § 7 Abs. 2 LNatSchG NRW 

§ 42 a Abs. 2 LG  =  § 43 Abs. 2 LNatSchG NRW 

§ 42 e LG  =  § 48 LNatSchG NRW 

§ 2 Abs. 3 wird mit aktualisierten Rechtsbezügen wie folgt neu formuliert: 

Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für Wald im Sinne des Gesetzes zur Erhaltung 
des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft (Bundeswaldgesetz) vom 02. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1307), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Januar 2017 (BGBl. I 
S. 75) und des Forstgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NW. S. 546), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, 214), in der jeweils aktuellen 
Fassung. 

 

Folgende  §§  bleiben unverändert: 

§ 3 - Geschützte Bäume 

§ 4 - Verbotene Handlungen 

§ 5 – Anordnung von Maßnahmen 

§ 6 – Ausnahmen und Befreiungen 



 

inhaltliche Änderung von § 7 Abs. 1: 

Wird auf der Grundlage des § 6 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 2 eine Ausnahme oder 
Befreiung erteilt, so hat der Antragsteller auf seine Kosten für jeden entfernten geschützten 
Baum nach Maßgabe des Abs. 2 neue Bäume auf dem selben Grundstück zu pflanzen und 
dauerhaft zu erhalten (Ersatzanpflanzung).  

inhaltliche Änderung und Neuformulierung von § 7 Abs. 3: 

Ist dem Antragsteller die auferlegte Ersatzanpflanzung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen auf dem selben Grundstück nicht möglich, so hat der Antragsteller eine 
Ausgleichszahlung zu leisten oder er führt die entsprechenden Ersatzanpflanzungen auf einem 
anderen dazu geeigneten Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung aus. Die Gründe sind 
vom Antragsteller nachzuweisen. Sofern die Ersatzanpflanzungen auf einem anderen 
Grundstück erfolgen, hat der Antragsteller auch dort die dauerhafte Erhaltung  der 
Ersatzanpflanzungen zu gewährleisten. 

 

 

§ 8 – Baumschutz in Baugenehmigungsverfahren 
bleibt unverändert. 



 

inhaltliche Änderung von § 9 Abs.1: 
Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit geschützten 
Bäumen – entgegen den Verboten des § 4 und ohne, dass die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme oder Befreiung nach § 6 vorliegen – geschützte Bäume entfernt oder zerstört, so 
hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte für jeden entfernten oder zerstörten Baum 
nach Maßgabe des Abs. 4 gleichwertige Bäume an selber Stelle zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten (Ersatzanpflanzung an selber Stelle). 

inhaltliche Änderung von § 9 Abs. 2: 
Werden vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Grundstückes mit geschützten 
Bäumen – entgegen den Verboten des § 4 und ohne, dass die Voraussetzungen für eine 
Ausnahme oder Befreiung nach § 6 vorliegen – geschützte Bäume geschädigt oder wird ihr 
Aufbau wesentlich verändert, so hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte, soweit dies 
möglich ist, Schäden oder Veränderungen zu beseitigen oder zu mildern. Ist dies nicht 
möglich, hat der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eine Ersatzanpflanzung an selber 
Stelle vorzunehmen. 

inhaltliche Änderung und Ergänzung in § 9 Abs. 3: 
Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 eine Ersatzanpflanzung an selber Stelle aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen ganz oder teilweise nicht möglich, so sind die 
Ersatzanpflanzungen an anderer Stelle auf dem selben Grundstück auszuführen. Sollte auch 
dies aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich sein, so ist eine 
Ausgleichszahlung für jeden zu ersetzenden geschützten Baum zu leisten. Die Gründe sind 
jeweils nachzuweisen. 



Ergänzung in § 9 Abs. 4: 
Für die Ersatzanpflanzungen nach Abs. 1 bis 3 sowie die Ausgleichszahlung nach Abs. 3, 
sind die Bestimmungen des § 7 sinngemäß anzuwenden. 

 

Folgende  §§  bleiben unverändert: 

§ 10 - Verwendung von Ausgleichszahlungen 

§ 11 - Betretungsrecht 

 

 

 

 

in § 12 Abs.1 wird folgender Rechtsbezug geändert: 

§ 70 Abs. 1 Nr. 17 LG   =   § 77 Abs. 1 Nr. 10 LNatSchG NRW  

 

in § 12 Abs. 2 wird folgender Rechtsbezug geändert: 

§ 71 Abs. 1 LG  =  § 78 Abs. 1 LNatSchG NRW  

 

 

 


